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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Um besser gegen Hausbesetzer vorgehen zu können, sollen die in Art. 926 ZGB
festgehaltenen Bedingungen gelockert werden, unter denen sich Eigentümerinnen und
Eigentümer von unrechtmässig besetzten Liegenschaften ihres Eigentums wieder
bemächtigen dürfen. Konkret forderte die entsprechende Motion Feller (fdp, VD), dass
anstelle des heute geltenden, unbestimmten Begriffs „sofort“ eine Frist präzisiert wird,
innerhalb derer die Eigentümerschaft nach der Besetzung reagieren muss, um von
ihrem Recht auf Selbsthilfe Gebrauch machen zu dürfen. Entgegen der Empfehlung des
Bundesrates, für den es sich eher um eine Auslegungsfrage handelte, nahmen sowohl
der Nationalrat im Mai als auch der Ständerat im September 2017 den Vorstoss mit
deutlicher Mehrheit an. 1

MOTION
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen
in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 2

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

War 2014 ein Vorstoss für mehr Transparenz von Gerichtsverfahren im Nationalrat
noch abgelehnt worden, verwahrte sich die grosse Kammer in der Sondersession im Mai
auch gegen ein Verbot für die Benutzung von Kommunikationsmitteln während
Gerichtsverhandlungen. Die Motion Ribaux (fdp, NE), aufgrund dessen Wahl in den
Neuenburger Staatsrat in der Zwischenzeit übernommen von Olivier Feller (fdp, VD),
wollte verhindern, dass mittels SMS oder Twitter in Echtzeit Informationen aus dem
Gerichtssaal verbreitet werden, womit die Wahrheitsfindung beeinträchtigt würde, weil
noch anzuhörende Zeugen durch solche Informationen allenfalls beeinflusst werden
könnten. Die grosse Kammer folgte den Erwägungen des Bundesrates, der eine solche
Massnahme als nicht angezeigt beurteilte, weil die meisten Beweise bereits im
Vorverfahren erhoben würden und die Information auch ohne Kommunikationsmittel
beispielsweise in Verhandlungspausen geschehen könnte: Mit 131 zu 50 Stimmen bei 5
Enthaltungen wurde die Motion abgelehnt. 3

MOTION
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Une motion, déposée par Philippe Bauer (plr, NE) puis reprise par Olivier Feller (plr, VD),
estime que l'art. 28 de la loi sur les cartels (LCart) porte préjudice à la réputation des
entreprises visées dans une enquête de la Commission de la concurrence (Comco). Elle
propose donc une modification de cet article afin d'empêcher la Comco de divulguer
l'identité des parties visées. 
De son côté, le Conseil fédéral a rappelé la pertinence de l'art. 28 de la LCart qui
informe les tiers visés et leur permet de participer à l'enquête. Il a donc préconisé un
refus de la motion. 
L'objet a été classé car il n'a pas été examiné dans un délai de deux années. 4

MOTION
DATUM: 18.12.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Dezember 2022 stand im Nationalrat eine Motion der WAK-NR zu einer
Untersuchung von Wettbewerbsproblemen bei Brenn- und Treibstoffen auf der
Traktandenliste. Die Kommissionsmehrheit argumentierte, dass seit dem russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine die Energiepreise – vor allem bei Öl und Gas sowie deren
Derivaten – stark angestiegen seien. Dies sei zwar einerseits angesichts der
schwierigeren Umstände verständlich, allerdings habe sich etwa der Preis von Benzin
und Diesel vom Erdölpreis abgekoppelt, was Fragen aufwerfe. Das WBF solle deshalb
analog zu Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich die WEKO und den
Preisüberwacher damit beauftragen, diesbezüglich Untersuchungen – namentlich in
den Bereichen der unzulässigen Wettbewerbsabreden, dem Missbrauch der relativen
Marktmacht sowie dem sogenannten Schweiz-Zuschlag – durchzuführen. Die
Gewinnmargen der fossilen Händler hätten auch im Lichte der Kaufkraftdebatte an
Bedeutung gewonnen, so die Kommission in ihrer Begründung. Während eine Mehrheit
der Kommission in diesem strategischen Sektor einen «Konkurrenzmangel» vermutete,
wie Kommissionsprecherin Sophie Michaud Gigon (gp, VD) erklärte, verneinte die
Minderheit dies. Olivier Feller (fdp, VD) mahnte denn auch davor, der WEKO den
entsprechenden Auftrag zu erteilen, da diese als unabhängige Institution agieren solle
und derzeit auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine Wettbewerbsverzerrung
vorlägen. Des Weiteren sei der Preisüberwacher bereits aktiv geworden. Auch
Bundesrat Guy Parmelin war im Rat davon überzeugt, dass die Aufsichtsbehörden ihre
Aufsichtsarbeiten unabhängig und sorgfältig wahrnehmen würden und eine Intervention
vonseiten seines Departements nicht angezeigt sei. Mit 106 zu 81 Stimmen bei 2
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Motion dennoch an. Als Zweitrat wird sich der
Ständerat mit der Motion beschäftigen. 5

MOTION
DATUM: 14.12.2022
MARCO ACKERMANN

Gesellschaftsrecht

Etant donné les conséquences néfastes des faillites en chaîne sur l'économie, la
concurrence, les fournisseurs et les employé.e.s, Olivier Feller (plr, VD) souhaite
modifier l'art.754 du Code des obligations (CO) afin de permettre aux créanciers
ordinaires d'intenter une action directe en responsabilité civile contre les dirigeants
d'une société qui leur causent un dommage. Une telle modification améliorerait
notamment la protection des travailleurs et travailleuses, des bailleurs, des sous-
traitants et des caisses de pension. 
Le Conseil fédéral a indiqué qu'une proposition visant à modifier l'art.754 du Code des
obligations avait été analysée dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet et le
rapport explicatif, établis à la suite de l'adoption de la motion 11.3925. Ainsi, une
adoption de la motion serait inadéquate alors qu'un message est en cours
d'élaboration. 
Au final, le Conseil national a adopté la motion par 119 voix contre 67 et 5 abstentions.
Malgré les réticences de son propre parti (9 voix pour et 20 voix contre au sein du PLR),
la motion Feller a convaincu 51 parlementaires UDC (12 contre), 41 parlementaires
socialistes, 6 parlementaires PBD (1 contre) et 12 parlementaires Verts. En parallèle, la
motion 17.3758, également sur les faillites en chaîne, a aussi été adoptée par la chambre
du peuple. 6

MOTION
DATUM: 10.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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La motion du député libéral-radical Olivier Feller (plr, VD) a été rejetée tacitement par
le Conseil des Etats. L'objectif était de permettre aux créanciers ordinaires d'intenter
une action directe en responsabilité civile afin de lutter contre l'usage abusif de la
faillite. La discussion en chambre portait également sur les motions 17.3758, 17.3759 et
16.4017. Ces motions ont été rejetées car le Conseil fédéral a déposé un message afin
de lutter contre les faillites en chaîne (19.043). 7

MOTION
DATUM: 31.05.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Geld, Währung und Kredit

A travers une motion, le député libéral-radical Hans-Ulrich Bigler (plr, ZH) demande au
Conseil fédéral d'inscrire explicitement, dans la loi sur l'échange automatique de
renseignements (LEAR), l'exclusion des fondations et des associations d'utilité
publique du champ d'application. La motion a été reprise par Olivier Feller (plr, VD). 
Le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion. Pour sa part, il estime que
l'inscription des dispositions dérogatoires par voie d'ordonnance permet déjà de
garantir la sécurité juridique. Il n'est donc pas nécessaire d'inscrire la dérogation dans
la loi. La motion a été rejetée, sans débat, par 104 voix contre 80. Les voix des groupes
UDC (52) et PLR (24) n'ont été rejointes que par 4 voix du groupe du Centre. 8

MOTION
DATUM: 22.09.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Finanzmarkt

Im Juni 2015 beriet der Ständerat als Zweitrat eine Motion Feller, die 2014 eingereicht
und vom Nationalrat angenommen worden war. Der Vorstoss verlangte, dass für
sämtliche Führungsmitglieder der Finma im Vorfeld der Einstellung eine
Personensicherheitsprüfung durchzuführen sei. Die zuständige WAK-Kommission des
Ständerates kam in ihrer Vorberatung zum Schluss, dass sie das Ziel der Motion zwar
unterstütze, aber dieses mit der Revision der Verordnung über die
Personensicherheitsprüfung bereits auf bestem Wege sei, umgesetzt zu werden. Die
Kommission beantrage dem Ständerat deshalb, die Motion als erledigt anzusehen und
abzulehnen. Bundesrätin Widmer-Schlumpf bestätigte während der Diskussion in der
kleinen Kammer, dass die Forderung in die Revision der oben angesprochenen
Verordnung eingeflossen sei und damit auf Ende 2015 in Kraft trete. Die
Standesvertreter folgten daraufhin dem Antrag ihrer Kommission und lehnten die
Motion ab. 9

MOTION
DATUM: 18.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Kapitalmarkt

Die Finma war 2014 Gegenstand verschiedener Vorstösse, darunter die Motion Feller
(fdp, VD), welche forderte, dass alle Führungskräfte der Finma (Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) vor ihrer Ernennung einer
Sicherheitsprüfung zu unterziehen seien. Die Sicherheitsprüfung sollte sicherstellen,
dass die künftigen Führungskräfte der Finanzmarktaufsicht aufgrund ihrer bisherigen
beruflichen Tätigkeit nicht in Interessenskonflikte mit der Bundesbehörde gerieten.
Ebenso könne mit der Sicherheitsprüfung die Integrität der Kandidatinnen und
Kandidaten überprüft werden. Der Bundesrat begrüsste die Motion, stellte jedoch –
entgegen der Behauptung des Motionärs (der sich dabei auf Medienberichte stützte) –
klar, dass eine entsprechende Sicherheitsprüfung bei der Ernennung von Mark Branson
zum interimistischen Direktor der Finma (per Februar 2014) gesetzeskonform
durchgeführt worden war. Der Bundesrat befürwortete allerdings die Ausweitung der
Prüfungspflicht auf alle Führungskräfte und schlug vor, entsprechende Regelungen in
einer Departementsverordnung festlegen zu wollen. Im Nationalrat wurde die Motion
ohne Gegenantrag angenommen. Am Jahresende war das Geschäft im Ständerat
hängig. 10

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FABIO CANETG
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Nationalbank

Olivier Feller (plr, VD) a déposé une motion pour clarifier la fonction de la réserve pour
distributions futures dans le bilan de la BNS. Selon le parlementaire vaudois, les
attentes parlementaires relatives à la distribution du bénéfice de la BNS se répètent
chaque année comme le mauvais refrain d'une chanson orchestrée par l'ambiguïté de
cette terminologie. Il préconise donc soit une modification de cette dénomination, soit
une attribution complète de cette réserve à la Confédération et aux cantons. 
Le Conseil fédéral a recommandé le rejet de la motion. D'après le gouvernement, les
réserves pour distributions futures amortissent les fluctuations du résultat annuel de la
BNS afin de pérenniser la distribution de son bénéfice. Néanmoins, il reconnaît la
maladresse de l'appellation. Il propose donc de réviser cette terminologie lors de la
prochaine révision de la convention concernant la distribution du bénéfice de la BNS.
En chambre, la motion a été rejetée, in extremis, par 98 voix contre 93 et 1 abstention.
Les voix de l'UDC (53), du Centre (29) et des Vert'libéraux (16) ont provoqué le rejet de la
motion. 11

MOTION
DATUM: 15.03.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

La motion Chiesa  (udc, TI) a été rejetée par le Conseil national. Aucun membre de la
commission n'estimait nécessaire de soutenir ce texte alors qu'une proposition
similaire a récemment été refusée par la chambre basse. De plus, d'après la
commission, la demande de l'élu tessinois a été mise en œuvre par le Conseil fédéral.
En effet, ce dernier a décidé de reporter d'une année l'obligation de dédier 3.5 pour
cent des surfaces assolées à la biodiversité, comme expliqué par le rapporteur de la
CER-CN, Olivier Feller (plr, VD). 12

MOTION
DATUM: 14.12.2022
KAREL ZIEHLI

Contre l'avis de la majorité de la Commission de l'économie et des redevances du
Conseil national (CER-CN), la motion Rieder (centre, VS) a été rejetée par la chambre
basse. Après qu'elle a été acceptée par le Conseil des Etats, la CER-CN avait pris
position en faveur d'un texte qui aurait permis d'enterrer le projet du Conseil fédéral.
Ce dernier prévoyait d'octroyer 3.5 pour cent des surfaces assolées à la biodiversité.
Comme expliqué par le rapporteur francophone de la commission, Olivier Feller (plr,
VD), aller de l'avant avec une telle mesure affaiblirait la sécurité alimentaire du pays,
alors que la guerre en Ukraine montre à quel point il est important d'y faire attention.
Défendant la minorité de la commission, Kathrin Bertschy (pvl, BE) a, au contraire,
rétorqué que c'est bien la perte massive de biodiversité qui affaiblit la sécurité
alimentaire du pays, une baisse du nombre de pollinisateurs induisant une baisse des
récoltes. Pour l'élue bernoise, les facteurs sur lesquels il serait possible d'agir s'agissant
de la sécurité alimentaire sont la réduction de la production de fourrage animal – 60
pour cent des surfaces assolées sont dédiées à cela en Suisse –, la réduction du
gaspillage alimentaire et la protection des terres contre le mitage du territoire.
Soutenant la minorité Bertschy, Guy Parmelin a tenu à préciser que ces 3,5 pour cent
pourront être cultivés, par exemple, pour moitié avec des cultures de céréales en lignes
de semis espacées, un « mode de production [...] favorable à la biodiversité,
économiquement intéressant, avec un rendement légèrement inférieur au rendement
courant ». L'impact de cette mesure devrait donc être limité sur la sécurité alimentaire.
Les arguments du conseiller fédéral et de la députée vert'libérale ont fait mouche, une
majorité des membres du Conseil national se ralliant à la minorité Bertschy résultant,
par 97 voix contre 89 et 4 abstentions, au rejet de la motion du sénateur Rieder. La
moitié des élu.e.s du PLR ainsi que 3 député.e.s du Centre ont rejoint les voix
socialistes, vert-e-s et vert'libérales pour former une majorité. 13

MOTION
DATUM: 14.12.2022
KAREL ZIEHLI
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Landwirtschaft und Umweltschutz

Le Conseil national a adopté une version modifiée de la motion, la CER-CN ayant
proposé que les non-professionnels aient la possibilité de suivre une formation pour
pouvoir utiliser certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux, plutôt
que de leur en interdire purement et simplement l'accès. Comme expliqué par le
rapporteur de commission, Olivier Feller (plr, VD), trois positions se sont dégagées lors
des discussions : un rejet de la motion – pas de nécessité de légiférer en la matière –,
une acceptation avec la présente modification – considérée comme une voie médiane
par le député vaudois – et finalement une reprise de la motion d'origine telle que
transmise par le Conseil des États. Sophie Michaud Gigon (VD), députée verte et
également présidente de la FRC, a défendu cette dernière position, arguant qu'une
obligation de formation serait administrativement lourde à mettre en place et à
actualiser, alors qu'une interdiction d'accès à ces substances serait, d'une part, simple
à implémenter et permettrait, d'autre part, de contribuer à l'effort collectif en matière
de réduction des risques liés aux pesticides. Soumise au vote, cette manière de penser
n'a pas réussi à récolter une majorité des voix (90 voix contre 104 et une abstention).
Reprenant l'argument de l'excès de bureaucratie, l'UDC zougois Thomas Aeschi a
appelé ses collègues à privilégier le statu quo en refusant la motion modifiée. Au final,
la chambre basse a suivi, par 107 voix contre 84 et 4 abstentions, le raisonnement de la
majorité de la commission, pour qui cette solution est libérale et permet de traiter
équitablement les différents utilisateurs de ces produits. 14

MOTION
DATUM: 14.09.2022
KAREL ZIEHLI

Agrarprodukte

Le secteur viticole suisse a connu, ces dernières années, des difficultés d'écoulement
de sa production sur le marché interne. Alors que la concurrence internationale est
forte, le vin suisse représente quelques 37 pour cent des parts de marché. Pour faire
face à cette situation, les milieux concernés ont demandé aux autorités d'augmenter les
moyens à disposition en 2020 et 2021 pour en faire la promotion, alors que CHF 2.8
millions sont aujourd'hui alloués à cet effet. Rentrant en matière pour ces deux années,
en accordant CHF 1 million de plus au budget ordinaire, les autorités envisagent de
réduire puis de renoncer à cette aide financière supplémentaire. Selon une majorité
des membres de la CER-CN, ce rehaussage du budget a pourtant permis de faire
légèrement augmenter les parts de marché du vin suisse, c'est pourquoi la commission
a décidé de déposer une motion afin d'augmenter ces moyens à CHF 9 millions par
année. Les vins promus devront respecter des critères de qualité et de durabilité. Cette
motion de commission vient également en réaction à une initiative parlementaire
déposée – puis retirée suite à l'action de la CER-CN – par le valaisan Benjamin Roduit
(centre; Iv. pa. 21.461) visant une régulation des importations de vin. La commission
souhaite donc privilégier l'incitation plutôt que la restriction. Elle en a également
profité pour déposer une initiative parlementaire visant à la création d'une réserve
climatique pour ce secteur. Lors des débats au sein du Conseil national, Markus Ritter
(centre, SG), rapporteur de commission et président de l'USP, a défendu une hausse qui
permettrait de se battre à armes égales avec la concurrence européenne – l'Italie
investissant pas moins de CHF 18 millions dans la promotion de son vin sur le marché
helvétique, avec des parts de marché à hauteur de 24 pour cent. 
Dans le système actuel de soutien à la promotion des produits agricoles, la
Confédération investit – jusqu'à hauteur d'un certain montant fixé à l'avance – autant
que les branches concernées, selon les règles de financement paritaire, comme
expliqué par le rapporteur francophone de la commission Olivier Feller (plr, VD).
Augmenter le soutien des autorités à CHF 9 millions reviendrait donc à investir, en
prenant en compte les montants injectés par la branche, les CHF 18 millions que
dépensent les voisins du Sud. Une minorité ainsi que le Conseil fédéral se sont opposés
à cette mesure tant pour des questions budgétaires, de santé publique – est-il juste
d'inciter à la consommation de vin ? –, que d'équité avec la promotion d'autres
produits. Guy Parmelin, pour le Conseil fédéral, a ainsi averti les député.e.s qu'en cas
d'acceptation de la motion, ce seront d'autres secteurs agricoles qui verront leurs
moyens dédiés à leur mise en avant s'amenuiser, le budget pour la promotion des
produits agricoles faisant partie d'un pot commun. De son côté, Kathrin Bertschy (pvl,
BE) a fait remarquer que, ramené à chaque bouteille de vin, le soutien suisse est plus
élevé que celui engagé par la concurrence étrangère.
Lors du vote, les lignes de fractures politiques ont été supplantées par d'autres
clivages, tels que le Röstigraben entre suisse-allemande et suisse latine, comme l'a fait
remarquer le journal Le Temps. Ainsi, 82 pour cent des romand.e.s et tessinois.e.s ont
voté en faveur de ce soutien tandis que seuls 38 pour cent des germanophones ont

MOTION
DATUM: 09.06.2022
KAREL ZIEHLI

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



décidé d'en faire de même. Cela s'explique, en partie, par la localisation des lieux de
production viticole, statistiquement bien plus importants dans les cantons latins que
dans les cantons alémaniques. Ramené aux partis, on observe que les socialistes, les
vert.e.s et les libéraux-radicaux ont comptabilisé un nombre égal de soutien et
d'opposition dans leurs rangs, tandis que les membres du Centre et de l'UDC ont
majoritairement soutenu le projet et que les membres vert'libéraux l'ont combattu. Au
final, la proposition de la commission a été suivie par 98 député.e.s contre 61, alors que
22 parlementaires de tous bords se sont abstenu.e.s. 15

Tierische Produktion

La commission de l’économie et des redevances (CER-CE) s'oppose à ce que les tâches
du haras national soient inscrites au niveau de la loi sur l'agriculture, comme souhaité
par Olivier Feller (plr, VD). La commission sœur (CER-CN) avait pourtant soutenu ce
texte à une large majorité. La CER-CE est bien plus en faveur de la création d'une
ordonnance dans laquelle le Conseil fédéral concrétiserait les tâches du Haras
national. L'exécutif soutient par ailleurs la motion déposée par la commission du
Conseil des Etats. Celle-ci demande également à ce que le Conseil fédéral intègre les
tâches du centre de compétence de la Confédération pour les équidés – en prenant
appui sur les propositions formulées dans l'initiative parlementaire déposée par Olivier
Feller – dans la prochaine politique agricole PA 22+. 16

MOTION
DATUM: 10.04.2019
KAREL ZIEHLI

Le Conseil des Etats suit sa commission et accepte sans discussion la motion
mandatant le Conseil fédéral de créer une ordonnance sur le Haras national. Le
représentant de la CER-CE, Isidor Baumann (pdc, UR), rappelle que sa commission a
élaboré cette motion en alternative à l'initiative parlementaire déposée par le député
vaudois Olivier Feller (plr, VD) qui souhaitait inscrire les tâches du Haras national dans la
loi sur l'agriculture. La CER-CE estime qu'il est plus avantageux d'agir au niveau de
l'ordonnance, car il sera plus facile, à l'avenir, de l'adapter en cas de changements des
besoins de la branche équine. 17

MOTION
DATUM: 17.06.2019
KAREL ZIEHLI

La motion Gschwind (pdc, JU) a été classée car non-traitée dans un délai de deux ans.
Le député jurassien voulait lier l'importation d'équidés à la vente des chevaux franches-
montagnes et des demi-sang afin de sauver la production de ces chevaux indigènes. En
effet, celle-ci a fortement chuté ces 20 dernières années, menaçant l'unique race
chevaline suisse. Ces préoccupations font échos au texte déposé par le député vaudois
Olivier Feller (plr), dont le contenu a été repris dans une motion élaborée par la CER-
CE. A noter que le Conseil fédéral avait donné un préavis négatif aux doléances
formulées par Jean-Paul Gschwind. 18

MOTION
DATUM: 19.06.2020
KAREL ZIEHLI

Contrairement au Conseil des États, la majorité de la CER-CN ne veut pas d'une
indemnisation des établissements d'abattage, de découpe, de transformation et
d'élimination lorsque des fermetures sont ordonnées par les autorités en cas de peste
porcine africaine. Olivier Feller (plr, VD), représentant cette majorité lors des débats au
sein de l'hémicycle, a soulevé quatre points pour défendre cette position.
Premièrement, des indemnités sont d'ores et déjà prévues dans la Loi sur les épizooties
(LFE). Deuxièmement, ces établissements peuvent souscrire à des assurances privées
pour se prémunir d'éventuelles pertes financières. Troisièmement, indemniser ces
entreprises reviendrait à les privilégier, alors que d'autres secteurs ne seraient pas
soutenus. Et finalement, la majorité de la commission ne juge pas opportun que l'argent
des contribuables soit mis à disposition, alors que ces établissements sont détenus en
grande partie par Coop et Migros. À l'inverse, la minorité de la commission, représentée
par Leo Müller (centre, LU), redoute qu'en cas de fermeture de ces établissements, il y
ait un impact sur le bien-être animal, certains des abattoirs ayant vu passé des bêtes
contaminées devant fermer – pour désinfection – retardant l'abattage d'autres
animaux. Une indemnité pourrait aider à éviter ce genre de problèmes. Cela n'aura pas
suffi à convaincre une majorité de la chambre basse qui, par 101 voix contre 86 et 1
abstention, a décidé de rejeter cette motion. Les socialistes, vert'libéraux, vert.e.s et
une majorité des membres du PLR ont voté contre, tandis que les soutiens sont
majoritairement venus de l'UDC et du Centre. 19

MOTION
DATUM: 15.12.2022
KAREL ZIEHLI
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Seit mehreren Jahren war die Schweiz in Bezug auf die Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen der Kritik von anderen Staaten und internationalen
Organisationen ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund stimmten im Verlauf des
Berichtsjahres beide Parlamentskammern einer Motion Feller (fdp, VD) zu, die sich auf
die Steuerattraktivität der Schweiz im Vergleich mit anderen Staaten bezog. Der
überwiesene Text beauftragte den Bundesrat, eine Übersicht über die Steuersysteme
von verschiedenen Staaten zu erstellen und deren Attraktivität mit derjenigen der
Schweizer Steuergesetzgebung zu vergleichen. 20

MOTION
DATUM: 27.11.2013
LAURENT BERNHARD

Stillschweigend schrieben National- und Ständerat die Motion Feller (fdp, VD) für einen
Vergleich der Steuerattraktivität der Schweiz im internationalen Vergleich in der
Sommersession 2016 ab. Nach Erscheinen des geforderten Berichts hatte der
Bundesrat in seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2015 die Abschreibung der Motion beantragt. 21

MOTION
DATUM: 13.06.2016
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Olivier Feller (fdp, VD) reagierte kurz nach der Ablehnung des Voranschlags 2017 in der
ersten Besprechung durch den Nationalrat mit einer Motion, welche die „Ausarbeitung
einer Regelung für den Fall, dass der Bund am 1. Januar ohne Budget dasteht“, zum
Ziel hatte. Dieser Vorfall hatte gemäss dem Motionär verdeutlicht, dass ohne
angenommenen Voranschlag keine rechtlichen Grundlagen für die Fortzahlung
laufender Kosten vorgesehen sind. In den Kantonen gibt es verschiedene
entsprechende Gesetze, welche zum Beispiel die Fortzahlung der Ausgaben auf Basis
des vorjährigen Haushaltsbudgets oder derjenigen Ausgaben, welche für die
ordentliche und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit unerlässlich sind, erlauben. Der
Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass der Voranschlag seit 1872 sieben Mal
aufgrund von Volksabstimmungen oder internationalen Verträgen an den Bundesrat
zurückgewiesen worden sei, wobei das Parlament jeweils einen provisorischen
Voranschlag verabschiedet hatte. Der Bundesrat lehnte die Motion Feller daher in der
Sorge ab, dass eine gesetzliche Regelung dieser Problematik die Hürde für eine
Ablehnung des Voranschlags in den eidgenössischen Räten senken könnte, es
entsprechend häufiger zu Rückweisungen des Voranschlags und somit zu einer
verstärkten Politisierung der Beratung des Voranschlags kommen würde. Dadurch dass
eine gesetzliche Regelung zudem nicht alle Eventualitäten abdecken könne, würde sie
allenfalls eine pragmatische Übergangslösung behindern. Aus diesen Gründen sei
bereits bei der Totalrevision des Parlamentsgesetzes von 2002 trotz entsprechenden
Diskussionen auf eine solche Regelung verzichtet worden. 22

MOTION
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 zog Olivier Feller (fdp, VD) seine Motion zur Ausarbeitung
einer Regelung für den Fall, dass der Bund am 1. Januar ohne Budget dasteht, zurück.
Er habe mit seiner Motion beabsichtigt, eine Lücke in der Gesetzgebung zu schliessen.
Da aber der Bundesrat der Ansicht sei, dass eine solche nicht bestehe, werde er den
Vorstoss nicht weiterverfolgen, erklärte der Motionär. 23

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzausgleich

Der Bundesrat legt dem Parlament alle vier Jahre einen Bericht über den Vollzug und
die Wirksamkeit des Finanzausgleichs vor, den er vorgängig in die Vernehmlassung gibt.
Dieser Wirksamkeitsbericht dient der Bundesversammlung dazu, die Grundbeiträge an
den Ressourcen- und Lastenausgleich festzulegen sowie über die Fortsetzung des
Härteausgleichs zu entscheiden. Damit aber das Parlament den Härteausgleich
aufheben oder Änderungen am Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich
(FiLaG) vornehmen kann, muss ihm der Bundesrat zwingend einen entsprechenden
Beschlussentwurf vorlegen. Diese Situation sei aus Sicht des Parlaments nicht
zufriedenstellend, weshalb Olivier Feller (fdp, VD) mittels einer Motion dafür zu sorgen
beabsichtigte, dass die Bundesversammlung „Änderungen an den Eckwerten für den
Finanzausgleich vornehmen“ könne. In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat jedoch
darauf hin, dass das Parlament bereits die Möglichkeit habe, mittels Gesetzesänderung
oder dem Referendum unterstehendem Bundesbeschluss das Finanzausgleichssystem
zu ändern, den Härteausgleich entgegen der Empfehlung des Bundesrates aufzuheben
oder dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. Der Bundesrat lehne
jedoch einen vierjährlichen Automatismus aufgrund des entstehenden administrativen
Aufwands und des Widerspruchs zum üblichen Gesetzgebungsprozess ab. Trotz dieses
ablehnenden Votums entschied sich in der Frühjahrssession 2017 eine knappe Mehrheit
des Nationalrats mit 97 zu 88 Stimmen bei 4 Enthaltungen für eine Annahme der
Motion. Befürwortet wurde die Motion geschlossen von der FDP- und der SVP-Fraktion,
ablehnend standen ihr geschlossen die CVP- und die SP-Fraktion, sowie mehrheitlich
die BDP-, GLP- und die Grünen-Fraktion gegenüber. 24

MOTION
DATUM: 02.03.2015
ANJA HEIDELBERGER

Die FK-SR sprach sich gegen die Motion Feller (fdp, VD) aus und folgte grösstenteils der
Argumentation des Bundesrates bezüglich der Ausweitung der Einflussmöglichkeiten
des Parlaments auf den Bericht über den Vollzug und die Wirksamkeit des
Finanzausgleichs. So würde die Umsetzung der Motion gemäss Kommissionssprecherin
Fetz (sp, BS) die bewährte Funktionsweise der politischen Institutionen und
insbesondere die Beteiligung der Kantone in Frage stellen. Zudem sei der Weg zu
Gesetzesänderungen über die parlamentarische Initiative gegenüber demjenigen über
Motionen zu bevorzugen, da Erstere den Einbezug aller Beteiligten erlaube und
entsprechend das traditionelle Zusammenspiel der Institutionen respektiere. Dies sei
insbesondere relevant, als es auch auf Seiten der KdK Bestrebungen zur Änderung der
Modalitäten zur Festlegung der Ausgleichsinstrumente gebe. Die Rolle der Kantone
strich auch Peter Hegglin (cvp, ZG) hervor. Er empfahl dem Ständerat jedoch, dem
zustimmenden Entschluss des Nationalrats zu folgen, da der Bundesversammlung in
diesem wichtigen Themenbereich mehr Änderungsmöglichkeiten zustehen sollten als
bisher. Bundesrat Maurer wies darauf hin, dass der Bund gemeinsam mit den Kantonen
dabei sei, Lösungen zu finden. In diesem Prozess ginge es vor allem darum, dass die
Kantone untereinander Kompromisse und ein Gleichgewicht erarbeiteten, wobei es
nicht hilfreich sei, „wenn das Parlament in jedem Fall schon früh ein Mitspracherecht
[habe]”, da durch die Parlamentskammern nochmals neue Interessen eingebracht
würden. Dieser Ansicht folgte der Ständerat, lehnte die Motion mit 34 zu 6 Stimmen ab
und versenkte sie damit. 25

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im September 2019 reichte Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit welcher er eine
Anpassung der Strassenverkehrsordnung forderte, damit Blaulichtorganisationen im
Einsatzfall das vereinzelt eingeführte nächtliche Tempolimit von 30 km/h
überschreiten dürfen. Feller legte dar, dass diese Temporeduktion ein grosses Problem
für Polizei, Feuerwehr und Sanität darstelle. Dadurch liefen die Einsatzkräfte Gefahr,
bei einer Übertretung des Limits angeklagt und «mit einer Freiheitsstrafe von einem bis
zu vier Jahren und einem Entzug des Führerausweises für mindestens zwei Jahre
bestraft» zu werden. Ausserdem könne die Einhaltung des Tempolimits Leben
gefährden, wenn es dadurch zu einer Verlängerung des Einsatzes komme.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er anerkenne, dass es in manchen
Situationen zu einem Dilemma kommen könne. Er erachte die starke Ausdehnung der
Strafbefreiung ohne Prüfung jedoch nicht als das richtige Mittel. Vielmehr möchte er

MOTION
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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das Anliegen im Rahmen des von ihm unterstützten Postulats Aebischer (sp, BE;
Po.19.4113) prüfen.
Die Motion wurde in der Herbstsession 2021 vom Nationalrat behandelt. Zu diesem
Zeitpunkt war das angesprochene Postulat Aebischer bereits angenommen und erfüllt
worden. Olivier Feller gab im Plenum zu bedenken, dass der Bericht in Erfüllung des
Postulats zwar interessant sei, aber keinen Zeitplan für konkrete Massnahmen zu
Gunsten der Blaulichtorganisationen enthalte. Verkehrsministerin Sommaruga plädierte
noch immer für Ablehnung der Motion und begründete diese Haltung damit, dass der
Bundesrat plane, das Problem im Rahmen der anstehenden Revision des
Strassenverkehrsgesetzes anzugehen. Darin würden verschiedene Massnahmen
vorgeschlagen, die beispielsweise die Mindeststrafe bei Raserdelikten abschaffen und
den Rasertatbestand selber weniger strikt definieren würden. Dadurch erhielten die
Vollzugsbehörden mehr Ermessensspielraum. Der Nationalrat schenkte den
Argumenten der Bundesrätin jedoch mehrheitlich kein Gehör und nahm die Motion mit
172 zu 20 Stimmen deutlich an. Die Gegenstimmen stammten ausschliesslich von
Mitgliedern der Grünen-Fraktion. 26

Einige Minuten nachdem er die Revision des Strassenverkehrsgesetzes diskutiert hatte,
befasste sich der Ständerat in der Sommersession 2022 mit einer Motion von Olivier
Feller (fdp, VD) zu den Regeln für Blaulichtorganisationen im Einsatzfall. Dabei forderte
die Mehrheit der KVF-SR die Annahme der Motion. Kommissionssprecher Stefan Engler
(mitte, GR) argumentierte, dass die Forderung der Motion – die Garantie, dass
Blaulichtorganisationen im Einsatz auch bei einem Tempolimit von 30km/h optimal
arbeiten können – mit der Änderung des Strassenverkehrsgesetzes zwar grösstenteils
umgesetzt wurde; dennoch müsse die Forderung aufrecht erhalten werden, da die
Revision noch nicht abgeschlossen sei. Die Kommissionsminderheit um Olivier Français
(fdp, VD) hingegen war der Ansicht, dass das Anliegen der Motion mit der soeben
beschlossenen Revision des Strassenverkehrsgesetzes erfüllt sei. Diese Haltung vertrat
auch Verkehrsministerin Sommaruga. In der anschliessenden Abstimmung liess sich die
Mehrheit des Rates von der Kommissionsminderheit überzeugen und lehnte die Motion
mit 19 zu 24 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. Während die Grünen und die SP geschlossen
gegen und die SVP geschlossen für die Motion stimmten, zeigten sich die Mitglieder der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktionen gespalten. 27

MOTION
DATUM: 31.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Post und Telekommunikation

Mittels Motion forderte Nationalrat Feller (fdp, VD) den Bundesrat auf, die Vertretung
der Kundinnen und Kunden im Verwaltungsrat der Post sicherzustellen. Der Bundesrat
solle die nötigen Massnahmen treffen, damit die Kundinnen und Konsumenten (analog
zur Personalvertretung) mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat der Post vertreten seien. Der
Bundesrat hielt diese Forderung «weder [für] notwendig noch [für] zielführend»; der
Nationalrat verzichtete darauf, dem Anliegen zu folgen, und lehnte die Motion im März
2019 mit 109 zu 71 Stimmen bei 8 Enthaltungen ab. 28

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Eine Motion Feller (fdp, VD) verlangt, die Aufsicht der Postcom über die Einhaltung der
Tarife der Brief- und Paketzustellung sei gemäss der Gesetzgebung sicherzustellen.
Der Motionär war der Meinung, die «Systematik des Postgesetzes wie auch die
parlamentarischen Debatten» würden belegen, dass es der Wille des Gesetzgebers sei,
dass die Preisgestaltung bei den Posttarifen für die ganze Grundversorgung gelten solle
– einschliesslich der Massensendungen und auch für Kunden, die mit der Post einen
individuellen Vertrag abgeschlossen haben. Gemäss dem Motionär weigere sich die
Postcom jedoch, die Einhaltung der Vorgaben zu den Preisen von Massensendungen
von Briefen und Paketen zu überwachen. Mit dem Ziel der Gleichbehandlung aller
Kundinnen und Kunden der Post solle der Bundesrat Massnahmen treffen, damit die
Postcom die Einhaltung der Preisvorgaben auch bei Massensendungen überwacht.
Der Bundesrat beantragte im Mai 2019 die Annahme der Motion und der Nationalrat
nahm sie im Juni 2019 stillschweigend an. 29

MOTION
DATUM: 21.06.2019
NIKLAUS BIERI
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Auch im Ständerat war die Motion Feller (fdp, VD) zur Aufsicht der PostCom über die
Einhaltung der Tarife der Brief- und Paketzustellung nicht umstritten. Die Motion,
welche eine Lücke in der Postgesetzgebung schliessen und die Aufsichtspflicht der
PostCom auf die Tarifgestaltung für Grosskunden ausdehnen will, wurde von der KVF-
SR und vom Bundesrat zur Annahme empfohlen und vom Rat im Dezember 2019
diskussionslos gutgeheissen. 30

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

In der ersten Woche der Sommersession 2020 beugte sich der Nationalrat über den
neuen Vorstoss seiner WAK-NR zur Regelung der Mietzinsreduktion bei
Geschäftsmieten während der Dauer der behördlich verordneten Zwangsschliessung
aufgrund der Corona-Situation. Kommissionssprecherin Rytz (gp, BE) betitelte die neue
Motion als mehrheitsfähigen Kompromiss in einer ausserordentlichen Lage, der nur
subsidiär zum Zuge komme, also nur für den Fall, dass die Parteien bis anhin keine
Einigung hatten erzielen können. Über die Frage, wie viele Mietverhältnisse dies
betreffe, herrschte zum Zeitpunkt der Beratung keine Klarheit. Während zwei
Immobilienverbände kurz vor der Sommersession nach Durchführung von Umfragen
unter ihren Mitgliedern zum Schluss gekommen waren, dass bereits in der Hälfte
respektive in zwei Dritteln der Fälle eine Einigung vorlag, zitierte Jacqueline Badran (sp,
ZH) während der Beratung eine Studie der Swiss Retail Federation, des Verbands der
mittelständischen Detailhandelsunternehmen, die nur einen Anteil an erzielten
Einigungen von 17 Prozent gefunden hatte. Bis im Herbst soll ein vom BWO
angeordnetes Monitoring im Bereich der Geschäftsmieten hierzu definitive Zahlen
liefern. Die Kommissionsmehrheit berief sich ferner auf ein Kurzgutachten des BJ, das
zum Schluss gelangt war, dass ein Eingriff in Vertragsverhältnisse zwischen Privaten im
konkreten Fall keine Verletzung der Eigentumsgarantie darstelle, da die Mietverträge
wegen «einer gravierenden Äquivalenzstörung» nicht eingehalten werden könnten. Die
Verletzung der Eigentumsgarantie war eines der Argumente der ablehnenden
bürgerlichen Kommissionsminderheit gewesen, jedoch bei weitem nicht das einzige.
Eine Pauschallösung werde den unterschiedlichen Mietverhältnissen nicht gerecht,
führte etwa Minderheitssprecher Feller (fdp, VD) aus und pochte nach wie vor auf
individuelle Lösungen zwischen den Vertragsparteien. Ferner vermisse man die
Verfassungsgrundlage für einen solchen Eingriff, der zudem den Grundsatz der
Gleichbehandlung verletze, da etwa ein Handwerker von der Regelung profitiere, wenn
er in eingemieteten Räumen tätig ist, diese Möglichkeit jedoch nicht habe, wenn er
Eigentümer der Geschäftsliegenschaft sei. 
Mit 98 zu 84 Stimmen bei 12 Enthaltungen stellte sich die grosse Kammer schliesslich
hinter die Kommissionsmehrheit und nahm die Motion an. Während die Fraktionen der
SP und Grünen geschlossen dafür stimmten, stellten sich die FDP.Liberale-Fraktion
sowie die SVP-Fraktion mit je einer Ausnahme gegen den Vorstoss. Das Zünglein an der
Wage spielten in diesem Fall die GLP-Fraktion, die sich komplett gespalten zeigte,
sowie die Fraktion der Mitte, deren Vertreterinnen und Vertreter sich mit einer
Ausnahme dem Vorstoss gegenüber entweder wohlwollend zeigten oder sich der
Stimme enthielten. 31

MOTION
DATUM: 04.06.2020
MARLÈNE GERBER

In der Wintersession 2020 folgte der Ständerat seiner Kommission und nahm die
Motion der RK-SR, die eine ausgewogene Revision der Mietzinsgestaltung nach
Konsultation der Sozialpartner forderte, als Erstrat an. Als Konsequenz dieses
Entscheids lehnte er drei parlamentarische Initiativen, die punktuelle
Gesetzesanpassungen zur Regelung der missbräuchlichen Mietzinse gefordert hätten
(Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515), ab, im Wissen darum, dass sie bei der
Erarbeitung einer umfassenden Mietzinsrevision wieder zur Diskussion gestellt würden.
Bürgerliche Vertreterinnen und Vertreter wiesen während der Beratung zudem auf ein
Bundesgerichtsurteil vom 26. Oktober 2020 hin, das dem Anliegen der
parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) mit einer Praxisänderung
bereits nachgekommen war. Beat Rieder (cvp, VS) zeigte sich etwa überzeugt, dass das
Bundesgericht in dieser Frage den Weg zu einem fairen Mietrecht bereits aufgezeigt
habe. 32

MOTION
DATUM: 15.12.2020
MARLÈNE GERBER
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Wohnungsbau und -eigentum

Mit 124 zu 68 Stimmen und in klaren Blöcken – die bürgerlichen Fraktionen vollständig
auf der ablehnenden und die Fraktionen der Grünen und der SP ebenso geschlossen
auf der befürwortenden Seite – lehnte der Nationalrat in der Herbstsession 2020 eine
angesichts der Wohnungsnot eingereichte Motion Molina (sp, ZH) ab. Diese hätte
ermöglichen wollen, dass seit über einem Jahr leerstehende Grundstücke, für welche
die Eigentümerschaft keinen Nutzen geltend macht, bis zum Nutzungsnachweis
vorübergehend durch Dritte genutzt werden könnten. Der Bundesrat hatte sich im
Vorfeld ablehnend zum Anliegen geäussert, da er dem Recht auf Privateigentum und
den bestehenden Schutznormen einen hohen Stellenwert beimass. Der Besitzesschutz
entspreche auch dem Willen des Parlaments, habe sich doch dieses erst kürzlich klar
für eine Motion Feller (fdp, VD; Mo. 15.3531) ausgesprochen, die es Eigentümerinnen
und Eigentümern ermöglichen soll, einfacher gegen Hausbesetzungen vorzugehen. 33

MOTION
DATUM: 16.09.2020
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über die Kommissionsmotion
seiner WAK, welche den Bundesrat dazu auffordern sollte, das von ihm 2018
aufgegebene Revisionsvorhaben der Lex Koller dem Parlament vorzulegen. Die beiden
Kommissionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) und Samuel Bendahan (sp, VD) betonten
in ihren Voten, dass die Motion bezüglich Änderungen der Lex Koller explizit
ergebnisoffen sei. Mit ihrer Unterstützung der Motion drückten sie einzig ihre
Überzeugung aus, dass eine Reform der Lex Koller ein dringendes und wichtiges
Anliegen sei und dass das Parlament diese nun angehen solle. Die
Kommissionsminderheit, vertreten durch den Waadtländer Nationalrat Olivier Feller
(fdp, VD), lehnte die Motion aus formellen, politischen sowie wirtschaftlichen Gründen
ab. Erstens sei die formelle Zulässigkeit der Motion fraglich, denn der Vorstoss
verpflichte den Bundesrat, den Vorentwurf Wort für Wort dem Parlament vorzulegen,
ohne dass er die Chance hätte, die in der Vernehmlassung beanstandeten Punkte zu
verbessern. Zweitens habe der Bundesrat die richtige Entscheidung getroffen, als er
das Revisionsunterfangen beerdigt habe, denn eine überwältigende Mehrheit der
Vernehmlassungsantworten sei negativ ausgefallen, was zeige, dass die angestrebte
Revision nicht mehrheitsfähig sei. Schliesslich sei es auch wirtschaftlich nicht
angezeigt, die Lex Koller zu verschärfen, denn gerade für Bergregionen, für die
Hotellerie sowie für die Gastronomie hätte ein Wegfallen der ausländischen
Investitionen dramatische Folgen. 
Die grosse Kammer sprach sich schliesslich mit einer komfortablen Mehrheit von 108 zu
69 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Motion aus. Entscheidend waren dabei die
Stimmen der SVP-Fraktion, deren Mitglieder fast geschlossen für den Vorstoss
stimmten. Das ist insofern bemerkenswert, als die SVP 2017 in ihrer
Vernehmlassungsantwort das Projekt als Ganzes noch abgelehnt hatte. Der Umschwung
der SVP verhalf der Motion zusammen mit der Zustimmung der Fraktionen der SP und
der Grünen zum Erfolg. Die restlichen Fraktionen (FDP, Mitte, GLP) lehnten die Motion
grossmehrheitlich ab. 34

MOTION
DATUM: 27.09.2021
ELIA HEER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) wollte den Bundesrat dazu anhalten, die notwendigen
Massnahmen zu ergreifen, um Apotheken die Durchführung serologischer Tests zu
erlauben. Mittels eines Nachweises von Antikörpern könnten Personen identifiziert
werden, welche bereits mit dem Coronavirus infiziert waren, ohne gezwungenermassen
Krankheitssymptome aufzuweisen. Das Durchführen serologischer Tests könne somit
zur besseren Schätzung des Prozentsatzes der Bevölkerung, welcher bereits an Covid-
19 erkrankt war, dienen. Weiter gäben die Tests Aufschluss über die Erholung der
Patientinnen und Patienten, zudem könnte ihre Immunität aufgrund bereits erfolgter
Covid-19-Erkrankungen untersucht werden, so Feller in seiner Begründung von Anfang
Mai 2020. In seiner Stellungnahme empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. Er
erachtete die Tests als ungeeignet für die individuelle Diagnostik, da unter anderem
noch nicht nachgewiesen sei, ob Antikörper tatsächlich vor dem Virus schützten.
Sollten die serologischen Tests dereinst trotzdem für die individuelle Diagnostik
angewendet werden können, könnte dafür auf die Testkapazitäten der bestehenden
Laboratorien zurückgegriffen werden, so dass sich eine Ausweitung auf die Apotheken

MOTION
DATUM: 17.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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erübrige. Den Nationalrat schienen die Worte der bundesrätlichen Stellungnahme
jedoch nicht zu überzeugen, er nahm die Motion in der Frühjahrssession 2021
stillschweigend an. 35

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer Motion Feller (fdp, VD) an,
welche im Kampf gegen Covid-19 die Durchführung serologischer Tests in Apotheken
forderte. Für die SGK-SR berichtete Josef Dittli (fdp, UR), dass sich die Situation seit
dem Einreichen des Vorstosses verändert habe und die entsprechenden Tests
mittlerweile in Schweizer Apotheken angeboten würden. Die Forderung der Motion sei
daher bereits erfüllt respektive überholt. Daher empfehle die Kommission die
Ablehnung des Geschäfts. Gesundheitsminister Berset kam in seiner Wortmeldung zum
gleichen Schluss. In der Folge lehnte das Stöckli den Vorstoss stillschweigend ab. 36

MOTION
DATUM: 01.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Eine Motion Feller (fdp, VD) bezweckt die Unterstellung des Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Dass der
Ausgleichsfonds als Verwalter bedeutender öffentlicher Vermögenswerte im Gegensatz
z.B. zur Bundesverwaltung und den ETH nicht diesem Gesetz unterstellt ist, sei
unverständlich. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, der Nationalrat
folgte dem Antrag in der Herbstsession stillschweigend. 37

MOTION
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI

Wie im Vorjahr bereits der Nationalrat, nahm auch der Ständerat in der Sommersession
2015 eine Motion Feller (fdp, VD) zur Unterstellung des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen stillschweigend an. 38

MOTION
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI

In Erfüllung der Motion Feller (fdp, VD) unterstellte der Bundesrat den Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO im Rahmen der Schaffung des Bundesgesetzes über die Anstalt zur
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO unter das Gesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen und beantragte die Motion zur Abschreibung.
Ständerat und Nationalrat nahmen sowohl die entsprechende Regelung als auch die
Abschreibung in der Wintersession 2016 respektive der Frühjahrssession 2017
stillschweigend an. 39

MOTION
DATUM: 06.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Adèle Thorens Goumaz (gp, VD; Mo. 18.3432) und Olivier Feller (fdp, VD; Mo. 18.3433)
wollten im Mai 2018 mit zwei Motionen dafür sorgen, dass unbestrittene und aktuelle
Statistiken im Gesundheitsbereich zukünftig von einem unabhängigen Organ, wie zum
Beispiel dem BFS, erstellt werden sollen. Heute unterschieden sich die vorhandenen
Daten je nach Quellen – insbesondere abhängig davon, ob sie von Versicherungen,
Ärzteschaft, Spitälern oder von Pharmaunternehmen erstellt würden. Viele Zahlen
würden auch direkt von den Krankenversicherungen zur Verfügung gestellt, unter
anderem auch die Daten, welche das BAG für das offizielle Kostenmonitoring verwende.
Damit die entsprechenden Daten jedoch «von allen Beteiligten des Gesundheitswesens
akzeptiert» würden, müssten sie von einem unabhängigen und legitimierten Akteur
nach klaren und einheitlichen methodischen Vorgehen und Kriterien gesammelt und
einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. 
Der Bundesrat teilte diese Einschätzung der Situation und beantragte die Annahme der
beiden Motionen. Eine entsprechende Datenerhebung sei notwendig, «um die
Transparenz des Gesundheitssystems zu verbessern und wirksame Massnahmen zur
Kostendämpfung zu identifizieren», betonte er in Übereinstimmung mit der
Einschätzung der Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Aus
diesem Grund stelle das EDI eine Expertengruppe mit dem Auftrag zur Erarbeitung
einer entsprechenden Strategie für die Erfassung, Bearbeitung und Analyse der Daten
im Gesundheitsbereich zusammen. Damit werde das Anliegen der Motion bereits
umgesetzt. 
Nachdem Sebastian Frehner (svp, BS) die Motionen im September 2018 bekämpft hatte,
behandelte sie der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019. Adèle Thorens Goumaz

MOTION
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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und Olivier Feller betonten gegenüber dem Rat, dass es kein Zufall sei, dass zwei
Personen aus unterschiedlichen Parteien, die beide nicht aus der Gesundheitspolitik
kämen, diese Motionen einreichten. Sie seien nicht parteiisch, es gehe ihnen nicht
darum, hier die Interessen einer Akteursgruppe des Gesundheitswesen zu vertreten.
Ihnen sei jedoch in den Debatten aufgefallen, dass derzeit unbestrittene und aktuelle
Statistiken als Grundlage der Diskussionen fehlten. Sebastian Frehner bezeichnete die
Forderung nach Daten eines unabhängigen Akteurs als Illusion. Bereits heute könnten
die Bundesämter neben allen anderen Akteuren Statistiken erstellen, es werde aber nie
ein völlig unabhängiges Organ geben, das Statistiken ohne Interessenkonflikte
erarbeiten könne. So spiele gerade auch der Bund im Gesundheitswesen eine wichtige
Rolle und sei somit nicht vor Interessenkonflikten gefeit, wie auch Heinz Brand /svp,
GR) betonte. Stattdessen sollten eben möglichst viele Statistiken aus unterschiedlichen
Quellen gefördert werden. Er befürworte aber die Bemühungen des BAG, die
Datenerfassung zu verbessern und die Statistiken aufeinander abzustimmen und
dadurch ihre Vergleichbarkeit zu erhöhen. Mit 125 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
befürwortete der Nationalrat die zwei Motionen. Die Nein-Stimmen stammten von der
mehrheitlich ablehnenden SVP-Fraktion sowie von zwei Mitgliedern der BDP-
Fraktion. 40

In der Wintersession 2020 behandelte der Ständerat die zwei Motionen von Adèle
Thorens Goumaz (gp, VD) und Olivier Feller (fdp, VD) bezüglich unbestrittenen und
aktuellen Statistiken im Gesundheitsbereich. Seit der Einreichung der beiden
Motionen sei ein Postulat der SGK-SR (Po. 18.4102) für eine kohärente Datenstrategie im
Gesundheitswesen angenommen worden, das ähnliche Ziele verfolgt wie die Motionen,
erläuterte die Kommission in ihrem Bericht. Die Arbeiten dazu seien bereits weit
fortgeschritten, wodurch auch das Anliegen der Motionen erfüllt sei. Somit empfahl die
Kommission mit 9 zu 2 Stimmen, die Motionen abzulehnen.
Im Rat hatte Adèle Thorens Goumaz die Möglichkeit, ihre Motion noch einmal zu
vertreten, da sie in der Zwischenzeit in den Ständerat gewählt worden war. Sie
erinnerte an den Unterschied zwischen einer Motion und einem Postulat; mit dem
Postulat seien zwar eine Arbeitsgruppe und ein Bericht geplant, aber es würden eben
noch keine Entscheidungen oder Massnahmen in diesem Bereich getroffen. Dem
widersprach Gesundheitsminister Alain Berset, der auf die von der Arbeitsgruppe in der
Zwischenzeit vorgelegten Vorschläge zur Verbesserung der Informationssammlung und
zur Erhöhung der Transparenz im Gesundheitssystem sowie auf die nationale
Datenstrategie hinwies, die das EDI im Auftrag des Bundesrates aufzubauen habe. Diese
zwei Projekte müsse man nun zusammenführen, so dass die Empfehlungen zum Thema
Gesundheit entsprechend in die nationale Datenstrategie integriert würden. Damit sei
die Motion bereits umgesetzt und müsse entsprechend nicht mehr angenommen
werden. Stillschweigend lehnte der Ständerat den Vorstoss in der Folge ab. 41

MOTION
DATUM: 15.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Nachgang an die Präsentation der Krankenkassenprämien 2021 verlangte Olivier
Feller (fdp, VD) in einer Motion eine grössere Transparenz der den Berechnungen der
Krankenkassenprämien zugrunde liegenden Annahmen und Modalitäten. So könnten
sich selbst verschiedene Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren sowie
Ärztegesellschaften die unterschiedlichen Entwicklungen der Krankenkassenprämien
zwischen 2020 und 2021 in den Kantonen nicht erklären und hätten daher «die
Undurchsichtigkeit des Prämienberechnungsverfahrens» kritisiert. Der Bundesrat
betonte, dass die Prämien durch die Versicherungen «aufgrund komplexer
versicherungsmathematischer Berechnungen» und beruhend auf Hypothesen und
Prognosen festgelegt würden. Diese den Prämienberechnungen zugrundeliegenden
Modelle könnten nicht veröffentlicht werden, da sie dem Geschäftsgeheimnis
unterliegen, würden aber von der Aufsichtsbehörde auf ihre Plausibilität geprüft.
Ansonsten würden die Kantone jedoch während des Verfahrens jeweils ausführlich über
die Vorgänge informiert und hätten die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den in
ihrem Kanton anfallenden Kosten abzugeben. 
In der Herbstsession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit dem Vorstoss, wobei
der Motionär seine Argumentation noch um einige Punkte ergänzte. So müsse das BAG
jedes Jahr zahlreiche Prämien nach oben oder unten korrigieren – zusammen mit den
viel zu hohen Reserven und den technischen Rückstellungen sowie der Möglichkeit der
Krankenversicherungen, die an den Finanzmärkten erzielten Erträge nicht für
Prämiensenkungen einzusetzen, gebe es diesbezüglich einfach zu viele offene Fragen.
Mit 166 zu 21 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Nationalrat die Motion in der
Herbstsession 2022 an – nur wenige Stunden bevor Gesundheitsminister Berset die
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Prämien für das Jahr 2023 präsentierte. Einzig eine Mehrheit der SP-Fraktion lehnte sie
ab. 42

Wie bereits ein Jahr zuvor forderte Lorenzo Quadri (lega, TI) im September 2020 in
einer Motion, dass die Krankenversicherungen ihre übermässigen Reserven nicht mehr
nur freiwillig, sondern obligatorisch an die Versicherten zurückerstatten müssen. Der
Motionär störte sich – wie auch Olivier Feller (fdp, VD; Mo. 20.4199) – im Anschluss an
die Präsentation der Krankenkassenprämien 2021 vor allem an den Unterschieden
zwischen den Kantonen. Denn während die Prämien schweizweit nur 0.5 Prozent
angestiegen waren, wurden sie im Kanton Tessin trotz sinkender Gesundheitskosten um
2.1 Prozent erhöht. Da die Krankenversicherungen ihre Reserven freiwillig nicht stark
genug reduzieren würden, brauche es nun eine obligatorische Regelung, forderte
Quadri. Anders als ein Jahr zuvor verzichtete er jedoch auf die Forderung, wonach die
Reserven in den jeweiligen Kantonen, in denen sie geschaffen worden waren,
zurückverteilt werden müssen. 
Der Bundesrat zeigte sich mit dem Anliegen des Motionärs einverstanden, verwies aber
auf seine geplante Änderung der KVAV, mit der die Rückerstattung erleichtert würde,
und empfahl die Motion zur Ablehnung. Trotz der bis zur Herbstsession 2022 erfolgten
Verordnungsänderung sprach sich der Nationalrat ohne Diskussion mit 147 zu 36
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) für eine weitere Verschärfung des Reserveabbaus aus.
Ablehnend stimmten die GLP-Fraktion sowie die Mehrheit der Mitte-Fraktion. Kurz
zuvor hatte auch der Kanton Basel-Stadt eine Standesinitiative eingereicht, in der er
eine «rasche und proportionale Rückerstattung der Krankenkassen-Reserven an die
Bevölkerung» in den jeweiligen Kantonen verlangte – damit hatte der Kanton das
Anliegen von Quadris Motion aus dem Jahr 2019 aufgenommen. 43

MOTION
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Heimatschutz und Denkmalpflege

Der ISOS-Bewertungsausschuss setzt sich bisweilen aus Vertreterinnen und Vertretern
der Denkmalpflege, des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Raumplanung zusammen. Gemäss Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) sei es aber bedingt
durch die wachsende Bedeutung und zunehmende Interessenabwägung hinsichtlich
des ISOS an der Zeit, dass auch Vertreterinnen und Vertreter des Gewerbes sowie die
Grundeigentümerschaft in dieses Gremium aufgenommen würden. Mittels einer
Motion forderte er den Bundesrat auf, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit
auch diese Vertretungen im Ausschuss angemessen berücksichtigt würden. Der
Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, da es sich beim ISOS um eine
Zusammenstellung aufgrund objektiver und (wissenschaftlich) vereinheitlichter
Kriterien handle und nicht etwa um einen Planungsakt mit Interessenabwägung. Die
beantragte Erweiterung des Ausschusses würde aber eine antizipierende
Interessenabwägung aufweisen und sei daher systemwidrig. Eine eigentliche Diskussion
über das Thema konnte im Rat indes nicht vorgenommen werden, da der Vorstoss
aufgrund der Verjährungsfrist von zwei Jahren im Dezember 2019 unbehandelt
abgeschrieben wurde. 44

MOTION
DATUM: 20.12.2019
MELIKE GÖKCE

Archive, Bibliotheken, Museen

Nachdem im Sommer 2015 bereits ein Kreditantrag zur Digitalisierung von Filmen vom
Bund abgelehnt worden war, reichte Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) im Winter 2015
eine Motion ein, welche die Finanzierung der Infrastruktur der Cinémathèque suisse
absichern sollte. Er forderte, dass das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) den
Finanzierungskredit explizit in seine Immobilienbotschaft 2016 aufnehmen solle. Das
Parlament habe zwar 2008 im Rahmen der zivilen Baubotschaft einem Kredit in der
Höhe von CHF 49,5 Mio. zugestimmt, dieser beinhalte aber nicht den Bau der nötigen
Infrastruktur. Auch der 2014 vom BBL und vom BAK gestellte Antrag, den Kredit in die
Baubotschaft 2015 aufzunehmen, wurde vom Bundesrat nicht aufgegriffen. Dieses
Zögern habe einen grossen Einfluss auf den Arbeitsauftrag der Cinémathèque, da sie
dadurch den Anspruch der korrekten Archivierung nicht mehr erfüllen könne.
Der Bundesrat verkündete in seiner Stellungnahme, dass die Eintragung des Kredits
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auch für die Baubotschaft 2016 nicht vonnöten sei, da ein im Herbst 2015 in Auftrag
gegebenes externes Audit aufgezeigt habe, dass sich die baulichen Investitionen durch
Restmittel des Verpflichtungskredites abdecken liessen und somit das Anliegen der
Motion bereits erfüllt sei. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion in der
Frühjahrssession vom Nationalrat abgelehnt. Im gleichen Zeitraum wurde eine
gleichlautende Motion (15.4103) von Géraldine Savary (sp, VD) im Ständerat eingereicht,
in der Frühjahrssession 2016 jedoch wieder zurückgezogen. 45

Medien

Presse

Im Februar 2017 reichte Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit der die Post
verpflichtet werden sollte, die Frühzustellung von Tageszeitungen von Montag bis
Samstag ohne zusätzliche Kosten zu gewährleisten. Da die wirtschaftliche Lage der
Medien schwierig sei, diese aber eine unverzichtbare Rolle für die Demokratie spielten
und die meisten Abonnentinnen und Abonnenten noch immer die Printausgabe der
Zeitungen lesen würden, solle der Bund als Alleinaktionär der Post die für eine
Frühzustellung nötigen Massnahmen treffen. Bisher verpflichte sich die Post lediglich
selbst, die Tageszeitungen am Erscheinungstag zuzustellen; häufig würden diese sogar
erst am Nachmittag geliefert, kritisierte Feller. Der Bundesrat wies in seiner Antwort
darauf hin, dass die Frühzustellung nicht zu der gesetzlich garantierten
Grundversorgung gehöre; ihre Verankerung im Gesetz sei bei der Totalrevision der
Postgesetzgebung 2010 abgelehnt worden. Im September 2018 zog Feller die Motion
zurück. 46

MOTION
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2017, S. 666 f.; AB SR, 2017, S. 549 ff.
2) AB NR, 2018, S. 214
3) AB NR, 2015, S. 670 f.; Mo. 13.3447; Mo. 13.3447 (Abstimmung); NZZ, 5.7.16
4) Mo. 18.4304
5) AB NR, 2022, S. 2380 f.
6) BO CN, 2019, p.1431
7) BO CE, 2021, p.362; Communiqué de presses CAJ-CE du 13.04.2021
8) BO CN, 2021, pp.1824
9) AB SR, 2015, S. 656 f.
10) AB NR, 2014, S. 1275; NZZ, 25.1.14
11) BO CN, 2022, pp.421
12) AB NR, 2022, S.2385 ff.
13) AB NR, 2022, S.2385 ff.
14) AB NR, 2022, S.1429 ff.
15) AB NR, 2022, S.1065 ff.  ; LT, 7.6.22; Lib, 10.6.22; LT, 27.7.22
16) Communiqué de presse de la CER-CE du 10.04.19.pdf
17) AB SR, 2019, S. 446 f.
18) Motion Gschwind 18.3593
19) AB NR, 2022, S.2401 ff.
20) AB NR, 2013, S. 1093; AB SR, 2013, S. 981f.
21) Bericht über Motionen und Postulate 2015, S. 32 f.
22) Curia Vista, Mo. 16.3941
23) AB NR, 2018, S. 79
24) AB NR, 2017, S. 17 f.
25) AB SR, 2017, S. 652 ff.; Kommissionsbericht FK-SR
26) AB NR, 2021, S. 1849 f.
27) AB SR, 2022; S. 298 ff.
28) AB NR, 2019, S. 53 f.
29) AB NR, 2019, S. 1320.
30) AB SR, 2019, S. 1081
31) AB NR, 2020, S. 663 ff.
32) AB SR, 2020, S. 1378 ff.
33) AB NR, 2020, S. 1575
34) AB NR, 2021, S. 1932 ff.; TA, 28.9.21; So-Bli, 3.10.21
35) AB NR, 2021, S. 540
36) AB SR, 2021, S. 1161 f.
37) AB NR, 2014, S. 1827
38) AB SR, 2015, S. 460 f.
39) AB NR, 2017, S. 190 ff.; AB SR, 2016, S. 1015 ff.; BBl, 2016, S. 311 ff.
40) AB NR, 2018, S. 1730 ; AB NR, 2019, S. 357 ff.
41) AB SR, 2020, S. 1368 ff.; Bericht SGK-SR vom 20.10.20
42) AB NR, 2022, S. 1769 ff.
43) AB NR, 2022, S. 1767 f.
44) Mo. 17.4307
45) AB NR, 2016, S. 550; AB SR, 2016, S. 58
46) Mo. 17.3016; LT, 27.2.17; CdT, 13.3.17

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 16


